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An  

die Mitglieder und Gäste der Kreissynode 

des Evangelischen Kirchenkreises 

Gladbeck-Bottrop-Dorsten  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kreissynodale, 

 

mit dem Lehrtext lade ich Sie herzlich zur nächsten Tagung der Kreissynode des Evangeli-

schen Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten ein: 

 

Freitag, den 28. November 2025, 16.00 Uhr 

Martin-Luther-Kirche und Gemeindehaus, Martin-Luther-Str. 46, 46284 Dorsten 

 

Zum Gottesdienst treffen wir uns zunächst in der Martin-Luther-Kirche. Die Predigt hält 

Stadtdechant Dr. Stephan Rüdiger, die Kollekte ist für die wichtige Arbeit der Telefonseel-

sorge bestimmt. Zur Tagung wechseln wir dann ins Gemeindehaus. Im Anschluss an die 

Beratungen lädt der Kreissynodalvorstand herzlich zum Abendessen ein! 

 

Die Tagesordnung, die Finanz- und Beschlussvorlagen sowie das Protokoll der Kreissynode 

vom 16. und 17. Mai erhalten Sie zusammen mit dieser Einladung in Schriftform. Weitere 

Unterlagen stellen wir zum Download im Internet auf der Homepage unseres Kirchenkrei-

ses für Sie bereit (www.kirchenkreis.org). Dazu gehen Sie bitte im Menü unter „Kirchen-

kreis“ auf „Kreissynode“. 

 

Anbei finden Sie auch ein Merkblatt zum Schutz vor sexualisierter Gewalt mit der Selbstver-

pflichtungserklärung und dem Interventionsplan. Die eine Seite ist für Ihre Unterlagen, die 

andere bringen Sie bitte unterschrieben zur Tagung mit. So machen wir uns gegenseitig 

und auch nach außen deutlich, welche Maßstäbe wir auch an uns selbst als Synodale anle-

gen. 

 

http://www.kirchenkreis.org/
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Auf unserer Tagung werden wir Nachwahlen für den Kreissynodalvorstand vornehmen. Die 

Wahlvorschläge des Kreissynodalvorstands finden Sie anbei. Gemäß § 7 Abs. 4 der Ge-

schäftsordnung unserer Synode können weitere Vorschläge aus der Mitte der Synode bis 

zum Beginn der Wahl gemacht werden. Solche Vorschläge müssen schriftlich vorgelegt 

werden und benötigen die Zustimmung von zehn stimmberechtigen Synodalen. Die vorge-

schlagene Person muss dem Vorschlag ebenfalls schriftlich zustimmen. 

 

Ich bitte Sie nachdrücklich um eine Rückmeldung, ob Sie an der Synode teilnehmen wer-

den. Falls Sie nicht teilnehmen können, bitte ich Sie, Ihre Stellvertreterin oder Ihren Stellver-

treter über die Bereitstellung der Unterlagen auf der Homepage unseres Kirchenkreises zu 

informieren und mir Bescheid zu geben. Dafür können Sie den beiliegenden Rückmeldebo-

gen nutzen. 

 

Herzlich bitte ich Sie, die Synode in die Fürbitten der Gottesdienste am 23. November 

aufzunehmen. 

 

Auf ein Wiedersehen freut sich 

 

 

 


